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PREISL ISTE
gültig ab 01. März 2025



PREISE FÜR KIESMATERIAL* 

Natursand * 0/4 mm gewaschen €/t 1 7,20
Estrichsand  * 0/8 mm  mit 7% 4/8, werksgem.  €/t 16,40
Kies / Riesel * 4/8 mm gewaschen €/t 14,50
Kies / Riesel * 8/16 mm gewaschen €/t 14,50
Kies / Riesel * 16/32 mm gewaschen €/t 14,50
Betonkies * 0/16 mm werksgem. nach Siebl. A/B €/t 16,20
Betonkies * 0/32 mm werksgem. nach Siebl. A/B €/t 16,20
Putzsand  0/4 mm  €/t 17,00
Feinsand/Spielsand 0/1 mm gewaschen €/t 34,40

Brechsand * 0/2 mm  €/t 17,40
Brechsand  0/3 mm gewaschen €/t 18,60
Pflastersplitt * 0/5 mm  €/t 19,30
Edelsplitt * 2/5 mm gewaschen €/t 18,10
Edelsplitt * 5/8 mm gewaschen €/t 18,10
Edelsplitt * 8/11 mm gewaschen €/t 18,60
Edelsplitt * 11/16 mm gewaschen €/t 18,60
Edelsplitt * 16/22 mm gewaschen €/t 19,20
Splitt * 22/32 mm gewaschen €/t 19,20
Schottertragschicht 0/16 mm  €/t 18,60
Schottertragschicht 0/32 mm  €/t 19,20

Frostschutzkies * 0/X mm  €/t 10,20
Frostschutzkies  0/32 mm  €/t 12,50

Findlinge ca.  200/X mm Grobabsiebung €/t 33,20
Humus/Ackererde 0/22 mm  €/t 9,00

Auf Anfrage:  
weitere Spezialsiebungen ab Grube oder auch Mischungen, sowohl von rundem 
als auch gebrochenem Material, erhältlich! 
  
Die genannten Preise sind Nettopreise ab Werk, zzgl. der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer.
Die Gesamtpreisliste vom 1.2.2024 wird hiermit gegenstandslos. 

Zahlung innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto.  
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung erhöht sich Skonto auf 3%.
Angebot und Lieferung entsprechend den nachfolgenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“.
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*: Güteüberwacht nach DIN EN 12620 (Gesteinskörnungen für Beton),  
DIN EN 13043 (Gesteinskörnungen für Asphalt) und  

DIN EN 13285 (TL SoB-StB 2004 für Frostschutzschichten).

Die Fremdüberwachung erfolgt durch den Bayerischen 
Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein BAYBÜV e.V.  

und das Materialprüfamt der TU München.

* 
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TRANSPORT

Wir verfügen über einen modernen Fuhrpark, der aus LKWs  
mit 18 bis 40 t Gesamtgewicht besteht und für die Belieferung 

unserer Kunden eingesetzt werden kann.

Unsere Mitarbeiter der Disposition stehen Ihnen bei allen  
Fragen rund um die Belieferung gerne zur Verfügung.  

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen bzw. Belieferungen nur nach 
telefonischer Absprache zuverlässig erfolgen können.



FRACHTPREISLISTE  
FÜR MATERIALLIEFERUNGEN 

Fracht 7 Fracht 6 Fracht 5 Fracht 4 Fracht 3 Fracht 2 Fracht 1
Zufuhr > 23  t Zufuhr 18-23 t Zufuhr 13-18 t Zufuhr 9-13 t Zufuhr 7-9 t Zufuhr 5-7 t Zufuhr < 5 t

Preise je t Fracht in jeweiliger Zone in € Pauschale €

Zone 1 1,60 1,70 2,20 2,95 4,30 5,80 44,00

Zone 2 1,85 2,05 2,60 3,45 5,15 6,90 50,00

Zone 3 2,15 2,45 3,10 4,20 6,15 8,30 57,00

Zone 4 2,50 2,90 3,65 5,05 7,30 9,85 66,00

Zone 5 2,95 3,40 4,30 6,00 8,55 11,70 77,00

Zone 6 3,40 4,00 5,00 7,00 9,90 13,65 90,00

Zone 7 3,95 4,65 5,80 8,15 11,55 15,90 105,00

Zone 8 4,50 5,30 6,65 9,30 13,20 18,15 120,00

Zone 9 5,10 6,00 7,50 10,50 14,85 20,40 135,00

Zone 10 5,70 6,70 8,35 11,70 16,50 22,70 150,00

Zone 11 6,25 7,35 9,20 12,85 18,15 25,00 165,00

Zone 12 6,80 8,00 10,00 14,00 19,80 27,30 180,00

Zone 13 7,40 8,70 10,85 15,20 21,45 29,55 195,00

Zone 14 7,95 9,35 11,70 16,35 23,10 31,80 210,00

Zone 15 8,50 10,00 12,50 17,50 24,75 34,10 225,00

Zone 16 9,10 10,70 13,35 18,65 26,40 36,40 240,00

Zone 17 9,65 11,35 14,20 19,85 28,05 38,65 255,00

Zone 18 10,20 12,00 15,00 21,00 29,70 40,95 270,00

Zone 19 10,75 12,65 15,85 22,15 31,35 43,20 285,00

Zone 20 11,35 13,35 16,65 23,35 33,00 45,55 300,00

Zone 21 11,90 14,00 17,50 24,50 34,65 47,80 315,00

Zone 22 12,45 14,65 18,35 25,65 36,30 50,10 330,00

Zone 23 13,05 15,35 19,15 26,85 37,95 52,40 345,00

Angebot und Lieferung entsprechend unseren nachfolgenden 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, insbesondere deren Absatz 2.4.

Die Frachtpreisliste vom 01.02.2024 wird hiermit gegenstandslos.

Die Preise gelten frei Bau abgekippt an Orten/ Baustellen in der 
jeweiligen Zone, zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.  

Die Zoneneinteilung gilt entsprechend nachfolgender Zonen- 
liste.

Warte- bzw. Abladezeiten von mehr als 10 min. werden in 
Rechnung gestellt!

Es gelten die Zahlungsbedingungen der Materialpreisliste.



Zone 1: Gilching (Altdorf bis S-Bahnlinie), St. Gilgen, Wiesmath, Steinlach

Zone 2: Alling, Argelsried, Geisenbrunn, Holzkirchen, Neu-Gilching, Rottenried

Zone 3:  DLR, Germannsberg, GeWeDornier, GeWeSüd, Hoflach, Mischenried, Nebel, Schusterhäusl, 
Wandelheim, Weichselbaum

Zone 4: Biburg, Frohnloh, Gagers, Oberpfaffenhofen, Pfaffing, Schluifeld, Unterbrunn, Wagelsried, Weßling

Zone 5:  Auing, Buchenau, Delling, Eichenau, Emmering, Etterschlag, Fürstenfeldbruck, Gelbenholzen, 
Germering, GeWeDornierUnterbrunn, Grünsink, Hochstadt, Mauern, Meiling, Oberbrunn, 
Pentenried, Puchheim (Allinger Str.), Puchheim-Ort, Steinebach, Walchstadt a. Wörthsee, Waldbrunn

Zone 6:  Eching a. Ammersee, Gauting-West, Grafrath, Güntering, FFB-Hasenheide, Hanfeld, Hechendorf, 
Inning, Mamhofen, Oberalting, Schöngeising, Puchheim-Bahnhof, Seefeld, Stegen, Unteralting, 
Wildenroth

Zone 7:  Aich, Bachern, Buch a. Ammersee, Esting, Freiham, Gauting-Ost, Greifenberg, Hadorf, Königswiesen, 
Krailling, Lindach, Olching, Planegg, Puch, Stockdorf

Zone 8:  Aubing, Babenried, Drößling, Gräfelfing, Kottgeisering, Landsberied, Neu-Aubing, Perchting, 
Schlagenhofen, Widdersberg

Zone 9:  Beuern, Blumenau, Breitbrunn, Buchendorf, Gernlinden, Graßlfing, Gröbenzell, Großhadern, 
Herrsching, Kleinhadern, Leutstetten, Lochham, Lochhausen, Maisach, Maising, Malching, 
Martinsried, Neu-Esting, Neuhadern, Neuried, Pasing, Pöcking, Schondorf, Söcking, Starnberg, 
Westkreuz, Zankenhausen

Zone 10:  Andechs, Aschering, Blutenburg, Eresing, Frieding, Geiselbullach, Hadern, Hechenwang, 
Holzapfelkreuth, Jesenwang, Landstetten, Laim, Langwied, Ludwigsfeld, Mammendorf, Percha, 
Possenhofen, Rieden, Rottbach, Türkenfeld, Utting, Windach

Zone 11:  Aidenried, Aufkirchen-Maisach, Berg, Einsbach, Erling, Feldgeding, Finning, Frauenberg, 
Germerswang, Kempfenhausen, Maxhof, Mittersendling, Moorenweis, Nannhofen, Neuhausen, 
Obermenzing, Palsweis, Pipping, Rothschwaige-Karlsfeld, Schöffelding, Stephansberg, Traubing, 
Überacker, Wangen, Wartaweil, Westend, Westpark

Zone 12:  Adelshofen, Allach, Aufhausen, Aufkirchen-Berg, Fasanerie, Garatshausen, Geltendorf, Günding, 
Günzelhofen, Hartmannshofen, Hattenhofen, Höhenried, Hofstetten, Karlsfeld, Kreuzhof, 
Machtlfing, Nymphenburg, Oberschweinbach, Obersendling, Penzing, Pischertshofen, Riederau, 
Schwabhausen-Weil, Untermenzing, Unterschweinbach, Untersendling 

Zone 13:  Allmannshausen, Althegnenberg, Assenhausen, Bachhausen, Bergkirchen, Dachau, Dießen a. A., 
Dünzlbach, Eisolzried, Eschenried, Farchach, Feldafing, Fischen, Forstenried, Fürstenried, 
Gern, Hausen-Geltendorf, Haspelmoor, Höhenrain, Kaltenberg, Lauterbach, Luttenwang, 
Mittelstetten, Moosach, Neufahrn-Schäftlarn, Neuhimmelreich, Olympiapark, Schäftlarn, 
Thalkirchen, Tutzing, Walleshausen-Geltendorf

ZONENLISTE  
FÜR MATERIALANFUHR 
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Zone 14:  Am Hart, Baierbrunn, Ebenhausen-Schäftlarn, Egling-Paar, Feldmoching, Giesing, Gröbenried, 
Harlaching, Harthof, Hasenbergl, Hörbach, Kaufering, Landsberg am Lech, Lerchenau, Milbertshofen, 
München-Mitte, Neu-Harlaching, Neuherberg, Oberbachern, Oberweikertshofen, Pähl, Pellheim, 
Poigern, Prinz-Ludwigs-Höhe, Schwabing, Sulzemoos, Stadelheim, Unterzeismering, Vogach, 
Wenigmünchen 

Zone 15:  Alte Heide, Baindlkirch, Dettenhofen, Ebertshausen-Odelzhausen, Egenhofen, Fasangarten, 
Fasanenpark, Freimann, Garching, Großhesselohe, Hebertshausen, Kieferngarten, Lohhof, 
Menterschwaige, Oberhaching, Oberschleißheim, Prittlbach, Puchschlagen, Pürgen, Raisting, 
Schwifting, Solln, Taufkirchen, Unterhaching

Zone 16:  Bernried, Deisenhofen, Diemendorf, Dingharting, Großlappen, Grünwald, Haidhausen, Haunshofen, 
Herzogpark, Igling LL, Kampberg, Münsing, Neubiberg, Neu-Perlach, Oberföhring, Odelzhausen, 
Perlach, Pullach, Ramersdorf, Schmiechen, Schwabhausen-Dachau, Steinhausen, Straßlach, 
Unterföhring, Waldperlach, Weil, Wiedenzhausen

Zone 17:  Ammerland, Ampermoching, Aschheim, Berg am Laim, Bogenhausen, Gelting, Großberghofen, 
Icking, Ismaning, Johanneskirchen, Mering, Oberbiberg, Otterloh, Ottobrunn, Pittriching, 
Schmiechen, Stoffen, Unterbiberg, Unterschleißheim, Unterweilbach, Wielenbach, Wolfratshausen

Zone 18:  Am Moosfeld, Ambach, Amperpettenbach, Brunnthal, Daglfing, Deining-Egling, Denning, Dorfen-
WOR, Dornach, Englschalking, Erdweg, Feldkirchen, Haimhausen, Hohenbrunn, Höhenkirchen, 
Issing, Kirchtrudering, Kissing, Neutrudering, Oberroth, Putzbrunn, Ried (Kissing), Riem, Sittenbach, 
Trudering, Unterweikertshofen, Vilgertshofen, Zamdorf

Zone 19:  Adelzhausen, Eurasburg (WOR), Geretsried, Heimstetten, Kleinaitingen, Kleinberghofen, 
Mundraching, Pfaffenhofen a.d. Glonn, Puppling, Röhrmoos, Schwabmünchen, Seeshaupt, 
Waldtrudering, Weilheim

Zone 20:  Buchloe, Eching (FS), Fahrenzhausen, Großinzemoos, Haar, Indersdorf, Königsbrunn, Neufahrn (FS), 
Polling, Sauerlach, Vaterstetten, Wessobrunn

Zone 21:  Altomünster, Baldham, Dasing, Denklingen, Eurasburg (A), Kammerberg, Konradshofen, 
Oberzeitlbach, Peißenberg, Penzberg, Poing, Sielenbach, Taiting (A), Vierkirchen, Waal, Weichs, 
Zorneding

Zone 22: Friedberg, Harthausen, Oberhausen, Otterfing 

Zone 23:  Aichach, Augsburg-Ost, Freising, Griesbeckerzell, Holzkirchen (RO), Ilmmünster, Petershausen, 
Sindelsdorf



1. Geltung 
1.1.  Im geschäftlichen Verkehr mit Kaufleuten und Nichtkaufleuten liegen allen Vereinbarungen und Angeboten über den 

Verkauf von aufbereitetem/ unaufbereiteten Sand und Kies (im Folgenden „Ware“ genannt) die nachfolgenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ zugrunde. Der Geltung von etwaigen abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers 
wird hiermit widersprochen.

1.2. Soweit einzelne Regelungen ausschließlich für Kaufleute gelten, sind sie kursiv gedruckt.

2. Lieferung und Abnahme
2.1 Für die richtige Auswahl der Warensorte ist allein der Käufer verantwortlich.
2.2 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle.
2.3 Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind 

wir berechtigt, die Lieferung / Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Ist unsere Leistung infolge dieser 
Umstände dauernd unmöglich geworden, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten 
haben wir z.B. behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche 
Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffen, Transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, 
von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist.

2.4 Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle 
muss das Fahrzeug diese gefahrlos erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren 
Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus 
entstehenden Schäden, es sei denn, der Käufer hat das Nichtvorliegen dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; Kaufleute haften 
ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Das Abladen muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen.

2.5 Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so gilt/gelten die den Lieferschein unterzeichnende(n) Person(en) uns gegenüber als 
zur Abnahme der Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis durch Unterzeichnung 
des Lieferscheins als anerkannt.

2.6 Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung 
zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, er hätte die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige 
Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten; Kaufleute haften im Falle der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein 
Vertretenmüssen. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsmäßige Abnahme der Ware und Bezahlung des 
Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen 
den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindliche Erklärung entgegenzunehmen.

3. Gefahrübertrag
3.1. Bei Abholung der Ware im Werk geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werk oder die 

vereinbarte Stelle verlässt.
3.2. Bei Lieferung nach außerhalb des Werkes geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen 

ist, spätestens jedoch sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

4. Gewährleistung
4.1 Von Kaufleuten im Sinne des HGB sind offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer offensichtlich anderen 

als der bestellten Sorte oder Menge unverzüglich bei Abnahme der Ware zu rügen. In diesem Fall hat der Käufer die Ware zwecks 
Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht 
offensichtlich anderen als der bestellten Sorte oder Menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich nach Erkennbarkeit 
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist zu rügen. Bei nicht fristgerechter Rüge gilt die Ware als genehmigt.

4.2. Nichtkaufleute haben Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer anderen als der bedungenen Sorte oder Menge in jedem 
Fall innerhalb der gesetzlichen Frist von 6 Monaten ab Lieferung zu rügen.

4.3. Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns dazu besonders Beauftragten vorschriftsmäßig 
entnommen und behandelt worden sind.

4.4. Wegen eines von uns zu vertretenden Mangels kann der Käufer nach seiner Wahl angemessene Herabsetzung des Kaufpreises 
oder Lieferung mangelfreier Ware verlangen. Schlägt die Nachlieferung fehl, so hat der Käufer unter Ausschluss aller anderen 
Gewährleistungsansprüche ein Recht auf Rückgängigmachung des Kaufes (Wandelung). Für Ersatzlieferungen haften wir in 
gleichem Umfang wie für den ursprünglichen Liefergegenstand.

5. Schadenersatzansprüche 
Schadenersatzansprüche, insbesondere solche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus Verletzung von vertraglichen 
oder gesetzlichen Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus außervertraglicher Haftung werden 
ausgeschlossen, soweit sie bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbare Schäden betreffen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit von uns. Der Ausschluss von Schadenersatzansprüchen gem. Satz 1 gilt nicht, soweit es sich um 
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz handelt, welches eine verschuldensunabhängige Haftung bei Tod, Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Schäden an überwiegend privat genutzten Sachen vorsieht.

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
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6. Sicherungsrechte
6.1.  Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer Kaufpreisforderung samt aller diesbezüglichen Nebenforderungen  

(z.B. Kosten, Zinsen) unser Eigentum.
6.2.  Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem 
Dritten wirksam abgetreten. Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch ihn zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in 
unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an 
der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Werts der neuen Sache zum Wert unserer Ware ein; unser Miteigentum besteht 
bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderung gemäß Abs. 6.1 fort. Der Wert unserer Ware entspricht dem in der Rechnung 
ausgewiesenen Kaufpreis zuzüglich 20 %.

6.3.  Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen 
zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in 
Abs. 6.1 aufgezählten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware (Abs. 6.2 letzter Satz) 
zum Wert der anderen Sachen; unser Eigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen gemäß Abs. 6.1 fort.

6.4.  Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen gemäß Abs. 6.1 schon jetzt alle auch künftig entstehenden 
Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (Abs. 6.2 letzter 
Satz) mit Rang vor dem Rest ab. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren 
oder aus unserer Ware hergestellte neue Sachen verkauft oder unsere Ware mit einem fremden Grundstück oder einer fremden 
beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen 
deckt, tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen gemäß Abs. 6.1 diese Forderung mit allen 
Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (Abs. 6.2 letzter Satz) mit Rang vor dem Rest ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang 
für seine etwaigen Rechte auf Einräumung von Sicherheiten gemäß §§ 648, 648 a BGB aufgrund der Verarbeitung unserer Ware 
wegen und in Höhe unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit 
an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung 
bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Forderungen nach Abs. 6.1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, 
auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von 
den Befugnissen gemäß Sätzen 5 und 6 dieses Absatzes keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

6.5.  Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Höhe des Wertes unserer Waren (Abs. 6.2 letzter Satz) weder an Dritte 
abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

6.6.   Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert unsere Forderungen 
um 20 % übersteigt.

6.7.  Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen, mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu 
verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich 
zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende 
notwendige Interventionskosten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können, zu tragen.

6.8. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung.

7. Zahlungsbedingungen
7.1.  Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen, Ausnahmen bedürfen schriftlicher 

Vereinbarung. Ungeachtet etwaiger diesbezüglicher Vereinbarungen werden offene Forderungen sofort fällig, sobald der Käufer 
mit der Erfüllung von Verbindlichkeiten aus demselben Vertrag in Verzug geraten ist.

7.2.  Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, nach erfolgloser Setzung einer angemessenen Nachfrist nach unserer Wahl die gelieferte 
Ware zurückzuverlangen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, im übrigen weitere 
Lieferungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen.

7.3.  Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB und gerät er mit der Zahlung in Verzug, so beanspruchen wir unbeschadet der 
Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden durch die uns berechneten Bankzinsen geltend zu machen, Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.

7.4.  Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen.
7.5.  Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen, gleich welcher Art, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung 

gestellte Gegenanspruch von uns anerkannt, rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder entscheidungsreif ist.
7.6.  Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen 

zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufender Rechnung -, auf welche Schuld die Leistung angerechnet 
wird, wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter 
mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt wird.

8.   Fremdüberwachung
   Um den Erfordernissen der Überprüfung und Qualitätskontrolle gerecht zu werden, ist den Beauftragten des Fremdüberwachers, 

der Bauaufsichtsbehörde oder der Straßenbehörde das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und 
unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.

9.  Gerichtsstand
   Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden 

Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Schecklagen) mit Vollkaufleuten ist Gilching bzw. die für Gilching zuständigen Gerichte.

10.  Nichtigkeitsklausel
   Solle eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. 

An deren Stelle ist eine gültige Bedingung zu setzen, die der Gewollten möglichst nahe kommt.

11.  Änderung
   Die vorstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ sind bis auf Weiteres gültig. Die momentan geltende Fassung wird 

aufgrund aktueller Gesetzesnovellierungen überarbeitet und mit Zugang/ Aushang die aktuelle Version ersetzen.



Montag – Donnerstag: 7.00 Uhr – 12.00 Uhr und 12.30 Uhr – 16.45 Uhr
Freitag: 7.00 Uhr – 12.00 Uhr und 12.30 Uhr – 14.45 Uhr 

Von Januar bis März haben wir freitags nur vormittags geöffnet.  
(Bei anhaltendem Winterwetter behalten wir uns vor, die verkürzten 

Öffnungszeiten am Freitag weiter zu führen.)

Zwischen Weihnachten und Hl. Dreikönig ist unser Betrieb jährlich 
geschlossen, genaue Daten bitte erfragen!

Fa. Asphaltmischanlage und Fa. BVR teilweise abweichende Betriebszeiten!

Kieswerk Jais

ÖFFNUNGSZEITEN



UNSER TEAM

Hr. Lallinger Thomas Disposition, Fakturierung, Lohnbüro
Hr. Lorenz-Werner Christian Waage, Disposition
Fr. Tausend Kathleen Disposition, Zentrale, Lohnbüro
Fr. Lallinger Sandra Disposition, Waage, Fakturierung
Fr. Jais Regina Buchhaltung

Hr. Avagyan Ashud Werksleitung
Hr. Andronic Florin Anlagenführer, Schlosser
Hr. Muntean Ciprian-Marius Schlosser, Kraftfahrer
Hr. Elshani Maliq Anlagenführer, Radladerfahrer
Hr. Streidl Andreas  Werkstattleitung,  

Fahrzeug-/Maschinenpark

Hr. Alvino Donato Kraftfahrer, Baggerfahrer
Hr. Rauscher Johannes Kraftfahrer, Baggerfahrer 
Hr. Bauer Erich Kraftfahrer
Hr. Maric Jakov Kraftfahrer
Hr. Kühn Patrick Kraftfahrer
Hr. Alija Bashkim Kraftfahrer
Hr. Darchinger Martin Kraftfahrer

Hr. Dammayer Thomas Kippkontrolleur, Radladerfahrer  BVR 
Hr. Dujmovic Nikola Kippkontrolleur, Radladerfahrer  BVR
Hr. Duarte Loureiro Marco Waage, Kippkontrolleur  BVR
Fr. Jais Evelyn Fakturierung  BVR

Hr. Maurer Manuel Mischmeister, Schlosser Asphaltmischanlage
Hr. Schlager Matthias Mischmeister, Schlosser Asphaltmischanlage
Hr. Sabo Matija Radladerfahrer, Mischmeister Asphaltmischanlage
Hr. Anderl Jan Mischmeister, Labor Asphaltmischanlage
Fr. Jais Carolina Fakturierung Asphaltmischanlage

Geschäftsführer der Kieswerks Jais GmbH & Co. KG ist Hr. Jais Gottfried jun.
Weitere Informationen im Internet: www.Kieswerk-Jais.de

Geschäftsführer: 

Hr. Jais Gottfried jun.

Asphaltmischanlage:

Unser Asphaltmischwerk produziert für Sie alle gängigen 
Walzasphalte, außerdem Guß- und  Sonderasphaltmischungen!
Die Firmierung lautet Asphaltmischanlage Gilching GmbH & Co. KG, 
Geschäftsführer ist Hr. Jais Gottfried jun.

Besuchen Sie uns in unserem Mischwerk an der Weßlinger Str. 44, 
Tel. 08105/8162!

Verfüllung von Bausschutt und Bodenaushub:

Für das Verfüllen unserer ausgekiesten Gruben mit Bodenaushub 
und Bauschutt ist unsere Fa. BVR zuständig. Die momentanen 
Preise und Kippbedingungen bitten wir bei Interesse zu erfragen.

Die Fa. BVR wird von Hr. Jais Norbert als Geschäftsführer geleitet.

Weitere Informationen im Internet: www.BVR-Gilching.de  oder 
unter Tel.: 08105/8819!

An dieser Stelle bitten wir zu beachten, dass alle Firmen zwar an gleicher Stelle ansässig und zu erreichen sind, aber ansonsten getrennt  
voneinander zu behandeln sind!



Kies- und Quetschwerk Jais GmbH & Co. KG  
Weßlinger Str. 32 | 82205 Gilching  
Tel.: 0 81 05/ 84 26 | Fax: 0 81 05/ 2 40 66
www.Kieswerk-Jais.de | kieswerkjais@t-online.de

Kieswerk Jais
                        Gi lching


